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Anlegerschutz: Opposition beklagt "bürokratisches Monster" 

 
  
Der Finanzausschuss hat am Mittwoch dem Entwurf des Anleger- und Funktionsverbesserungs-

gesetzes (17/3628, 17/3803) zugestimmt. Die Koalitionsfraktionen CDU/CSU und FDP stimmten 
für den Entwurf, mit dem ein bundesweites Register für Anlageberater eingeführt wird. Außerdem 
sieht der Gesetzentwurf Veränderungen bei offenen Immobilienfonds vor, wo bei der Anteilsrück-
gabe Kündigungsfristen und Höchstgrenzen zu beachten sind. 
 
Ein Sprecher der Unionsfraktion hatte zuvor die zahlreichen von den Koalitionsfraktionen einge-
brachten Änderungen an dem Regierungsentwurf erläutert. So soll etwa das für Wertpapiere vor-
geschriebene Produktinformationsblatt nur bei Kaufempfehlungen ausgehändigt werden müssen, 
nicht aber bei Verkaufsempfehlungen.  
 
An der Einführung eines zentralen Registers für Anlageberater von Finanzinstituten hielt die Koali-
tion fest. So müssen die Institute ihre Anlageberater der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht (BaFin) melden. Auf Nachfragen der Oppositionsfraktion versicherte der CDU/CSU-
Sprecher, die Registrierungspflicht gelte auch für Vertriebsverantwortliche und ”Compliance-
Beauftragte“. Man wolle mit der Registrierung aber ”keine Verkehrssünderkartei“ schaffen und 
keinen Automatismus auslösen. Die BaFin müsse bei Verdacht auf Falschberatung jeden Einzel-
fall prüfen. Als ”ultima ratio“ könne ein Mitarbeiter für zwei Jahre von der Beratungstätigkeit aus-
geschlossen werden. Man sei sich aber bewusst, dass die Mitarbeiter nur das letzte Glied in einer 
langen Kette seien. Die gesetzlichen Regelungen seien notwendig geworden, da sich die Finanz-
industrie selbst nach der jüngsten Finanzkrise keine Regeln zum Anlegerschutz gegeben habe. Es 
müsse ”eine andere Unternehmenskultur“ geben, verlangte die Unionsfraktion.  
 
Gleichzeitig bestätigte die Unionsfraktion, dass die geplanten Regelungen nicht für freie Anlagebe-
rater gelten würden. Regelungen für diesen Kreis würden von der Koalition noch vor der Sommer-
pause vorgelegt. ”Die werden sich noch warm anziehen müssen“, versicherte die Unionsfraktion.  
 
Offene Immobilienfonds müssen in Zukunft mehr Eigenkapital vorhalten. Die Quote wird von 30 
auf 50 Prozent erhöht Zwei Drittel aller Fonds hätten diese Quote schon. Dadurch könne die Ren-
dite sinken, aber die Sicherheit für die Anleger werde sich erhöhen, so die Unionsfraktion. Um 
Kleinanlegern entgegenzukommen, dürfen sie in Zukunft unabhängig von den neuen Kündigungs-
fristen Anteile im Wert von 30.000 Euro pro Halbjahr an die offenen Immobilienfonds zurückge-
ben. Bisher war ein Betrag von 5.000 Euro im Monat vorgesehen. Damit werde für den Privatanle-
ger ”zusätzliche Flexibilität“ geschaffen, heißt es in der Begründung des Änderungsantrages.  
 
Die SPD-Fraktion zeigte sich in der Diagnose mit der Union einig, ”dass der Mitarbeiter das 
schwächste Glied in der Kette ist“. Nur greife die Koalition zur falschen Therapie, wenn sie 
300.000 Berater registrieren wolle. Das sei ein ”bürokratisches Monster“. In der Zahl seien Ver-
triebsverantwortliche und ”Compliance-Beauftragte“ nicht einmal enthalten. Die SPD-Fraktion ver-
langte, die einfachen Berater von der Registrierungspflicht auszunehmen. Andernfalls hätten 20 
Mitarbeiter bei der BaFin ein Register von 400.000 Namen zu verwalten. Das sei nicht zielführend. 
Nur die ”Sünder unter den Beratern“ sollten dem Register gemeldet werden.  
 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/036/1703628.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/038/1703803.pdf


 

 

Die FDP-Fraktion nannte den Gesetzentwurf ”einen Baustein einer umfassenden Verbraucher-
schutzgesetzgebung“. Das Anlegerschutzgesetz dürfe nicht isoliert gesehen werden. Die Koalition 
habe noch viel mehr vor, etwa eine Regulierung der Tätigkeit freier Finanzberater mit einheitlichen 
Haftungsregelungen. Das werde ”ein Quantensprung im Verbraucherschutz“ werden.  
Die Linksfraktion wies auf den Teil des Gesetzentwurfs hin, in dem durch verschärfte Meldepflich-
ten bei Aktienkäufen ein ”Anschleichen“ an Unternehmen zwecks Übernahme verhindert werden 
soll. Auch mit dieser Neureglung würden deutsche Unternehmen der Gefahr ausgesetzt bleiben, 
dass sie übernommen und mit Schulden überhäuft würden. Auch die Schutzmaßnahmen bei offe-
nen Immobilienfonds könnten umgangen werden, etwa durch die Verteilung der Anteile auf meh-
rere Depots.  
 
Auch die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zeigte sich unzufrieden. Das Anlegerschutzgesetz ent-
halte keine Vorschriften zum Grauen Markt und zu den Zertifikaten, für die es eine Produktregulie-
rung geben müsse. Darauf bleibe die Koalition eine Antwort schuldig.  
 
Mit Mehrheit der Koalitionsfraktion lehnte der Finanzausschuss mehrere Gesetzentwürfe und An-
träge der Oppositionsfraktionen zum Anlegerschutz ab (17/2136, 17/3481, 17/3540, 17/3210).  
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http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/021/1702136.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/034/1703481.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/035/1703540.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/032/1703210.pdf

